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Bauteil- und Entsorgungskataster

• Das Kataster ist das Kernelement des Entsorgungs- und

Rückbaukonzepts

• Im Verlauf der zwei stattgefundenen Fachtagungen wurde das

Kataster entwickelt und ergänzt

• Das Bauteilkataster kann als eigenständiges Dokument von der

Behörde geprüft und freigegeben werden

• Angaben zu der Baumaßnahme sind ebenfalls Bestandteil des

Katasters

• Für kleinere Bauvorhaben wird derzeit die Option geprüft, ob

unterhalb eines „Schwellenwertes“ (z. B. Größe Bauvorhaben)

lediglich das Bauteil- und Entsorgungskataster einzureichen ist

Aufbau des Bauteil- und Entsorgungskatasters

• Weiterverwendung im Sinne der Abfallhierarchie steht im 
Vordergrund

• Hinteren Spalten sind nur bei Verwertung und Beseitigung 
auszufüllen

• Begründung, wenn keine Weiterverwendung erfolgt

• Vermutete oder bestätigte Schadstoffe sind einzutragen

• Hinweise auf oder bestätigte Befunde von Schadstoffen sind im 
Bauteil- und Entsorgungskataster einzutragen

➢ Verweise auf das Schadstoffkataster alternativ möglich (als 
eigenständige Anlage beizufügen)

• das Bauteil- und Entsorgungskataster soll während der geplanten 
Baumaßnahme fortgeschrieben und um die tatsächlichen 
Verwendungs- bzw. Entsorgungswege ergänzt werden

Beispiel eines ausgefüllten Bauteil- und Entsorgungskatasters
- bei Entsorgungsweg B. - E. ausfüllen –

Nr. Bauteil/Material Bemerkung Fundort geschätzte Menge 
weitere 

Verwendung/Entsorgungsweg
Begründung 

AVV -Nr.
Prüfbericht 

Nr.

hier z.B. Schadstoff angegeben/ 
Verdachtsparameter/ Vermerk auf 
Schadstoffkataster/ Hinweise auf 
Schadstoffe angeben (Baujahr/ 
Herstellungsjahr)

ggf. mit Fundstellenplan
Angabe z.B. Dicke, Volumen, 

etc.
[t], [m²], [m³], etc.

A. Weiterverwendung
1) Bauteilbörse
2) Rücknahmestelle

B. stoffliche Verwertung

C. energetische Verwertung

D. Verwertung im Deponiebau

E. Beseitigung

obligatorisch wenn keine Weiterverwendung 
möglich

bei gef. 
Abfällen 
ausfüllen und 
Prüfbericht 
mit 
einreichen

1.
Deckenplatten KMF 

alt

WHO-Fasern, siehe 
Schadstoffkataster, Kapitel 5, Tabelle 

13, Fundstelle Nr. 2.1

Haus 27, 3. OG Raum 308, 
Decke

40 m² E
WHO-Fasern, krebserzeugend Kategorie Carc. 

1B nach CLP-VO
17 06 03* PH202345

2.
Deckenplatten KMF 

neu
Herstellungsjahr 2010

Haus 27, 1.OG, Raum 102, 
Decke

85 m²
A.2

- - -

3. Ytong-Porenbeton - Haus 27, EG, Wand 300 m³
A.2

- - -

4. Gipskartonplatten - Haus 27, 1. OG, 150 m³ B
Aufbereitung vor Weiterverwendung 

notwendig
17 08 02 PH202348

5.
Dämmung KMF 

Wand
WHO-Fasern,

Herstellungsjahr nicht bekannt
Haus 27, 1.OG Raum 1.02 & 

1.03
20 m² E

Keine Lieferscheine/Rechnungen und 
Sicherheitsdatenblatt vorhanden, Einstufung 

erfolgt beprobungslos
17 06 03* -
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